
Einberufung

ALBIS LKW | MENGENGESCHÄFT | FINANZIERUNGSLÖSUNGEN

Einberufung der 
26. ordentlichen Hauptversammlung

der
Albis Leasing AG, Hamburg

ISIN DE0006569403 // WKN 656 940

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Montag, 7. Juli 2008, 14.00 Uhr,

im Novotel Hamburg Alster
Lübecker Straße 3, 22087 Hamburg

stattfindenden
26. ordentlichen Hauptversammlung ein.
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Albis
Leasing AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lage-
berichts der Albis Leasing AG und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu
erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu
erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: 

a) Die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum
Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den Konzern
für das Geschäftsjahr 2008 bestellt.

b) Für den Fall, dass sich der Vorstand für eine prüferische
Durchsicht von Halbjahresabschluss und -lagebericht
entscheidet, wird die BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ham-
burg, zudem zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht
des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlage-
berichts gemäß §§ 37 w Abs. 5, 37 y Nr. 2 WpHG im
Geschäftsjahr 2008 bestellt.
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5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der gem. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen beste-
hende Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und nach § 9 der Satzung aus-
schließlich aus Vertretern der Anteilseigner zusammen. Die
Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Eduard Unzeitig
und Herr Frank Nörenberg haben ihre Aufsichtsratsman-
date mit Wirkung zum 31.05.2008 niedergelegt. 

Am 23. Mai 2008 hat der Vorstand der Gesellschaft einen
Antrag auf Ergänzung des Aufsichtsrats durch das Amtsge-
richt gemäß § 104 Abs. 1 AktG bis zum Ablauf der Haupt-
versammlung am 07.07.2008 gestellt und die Bestellung
der Herren Dr. Rolf Aschermann, Rechtsanwalt, Berlin,
und Prof. Dr. Horst Zündorf, Hochschullehrer, Hamburg,
vorgeschlagen. 

Da das Amt der gerichtlich zu bestellenden Aufsichtsrats-
mitglieder mit Ablauf der Hauptversammlung enden
wird, ist die Neuwahl von zwei Mitgliedern des Auf-
sichtsrats erforderlich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Ersatz für die ausge-
schiedenen Mitglieder des Aufsichtsrats 

Herrn Dr. Rolf Aschermann, Rechtsanwalt, Berlin
weitere Aufsichtsratsmandate: flexis AG, Stuttgart (Vor-
sitzender) und

Herrn Prof. Dr. Horst Zündorf, Hochschullehrer, Hamburg
weitere Aufsichtsratsmandate: Schlatholt Beteiligung AG,
Gelsenkirchen (Vorsitzender)

gem. § 9 Abs. 2 S. 3 der Satzung für den Rest der Amts-
zeit der ausgeschiedenen Mitglieder, also bis zur Beendi-
gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2008 beschließen wird, in den Auf-
sichtsrat zu wählen.
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6. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten
Kapitals und Schaffung von neuem genehmigten Kapital
und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die
Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:

(1) Das genehmigte Kapital in § 5 Abs. 3 der Satzung wird
aufgehoben.

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2012
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stück-
aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.650.000,00 zu
erhöhen. Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht einge-
räumt wird, können die Aktien auch einem Kredit-
institut oder einem nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b
Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen zur
Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden,

(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen;

(b) bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbeson-
dere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder
sonstigen Vermögensgegenständen;

(c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt
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der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur, soweit der
auf die neuen Aktien entfallende Anteil am Grund-
kapital weder insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt
der Eintragung dieses genehmigten Kapitals beste-
henden Grundkapitals noch insgesamt 10 % des im
Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien bestehenden
Grundkapitals übersteigt. Bei der Ausnutzung der
10 %-Grenze sind aufgrund anderweitiger Ermäch-
tigungen etwa erfolgte Ausschlüsse des Bezugsrechts
nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG (z. B. bei der Veräuße-
rung eigener Aktien oder bei der Ausgabe von Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen) mit einzu-
beziehen;

(d) um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener Unternehmen zu
begeben; sowie

(e) um Inhabern von durch die Gesellschaft auszugeben-
den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wand-
lungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 5
Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals und nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen sowie alle sonstigen
damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der
Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.
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(3) § 5 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31. Dezember 2012 durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sachein-
lagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 7.650.000,00 zu erhöhen. Sofern den Aktionären
ein Bezugsrecht eingeräumt wird, können die Aktien
auch einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1
S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätigen
Unternehmen zur Übernahme angeboten werden mit
der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
entscheiden,

(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen;

(b) bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbeson-
dere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder
sonstigen Vermögensgegenständen;

(c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt
der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur, soweit der
auf die neuen Aktien entfallende Anteil am Grund-
kapital weder insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der
Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehen-
den Grundkapitals noch insgesamt 10 % des im
Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien bestehenden
Grundkapitals übersteigt. Bei der Ausnutzung der
10%-Grenze sind aufgrund anderweitiger Ermächti-
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gungen etwa erfolgte Ausschlüsse des Bezugsrechts
nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG (z.B. bei der Veräuße-
rung eigener Aktien oder bei der Ausgabe von Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen) mit einzu-
beziehen;

(d) um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener Unternehmen zu
begeben; sowie

(e) um Inhabern von durch die Gesellschaft auszugeben-
den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres
Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzusetzen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Zu Punkt 6 der Tagesordnung erstattet der Vorstand der
Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 186
Abs. 4 S. 2 AktG folgenden Bericht über den Ausschluss
des Bezugsrechts, welcher als Bestandteil dieser Einladung
hiermit wie folgt bekannt gemacht wird:

Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung
unter TOP 6 vorgeschlagen, unter Aufhebung des bisher in 
§ 5 Abs. 3 der Satzung vorgesehenen bis zum 31. Dezem-
ber 2008 befristeten genehmigten Kapitals ein neues
genehmigtes Kapital zu schaffen und den Vorstand zu
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31. Dezember 2012 durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt
bis zu EUR 7.650.000,00 zu erhöhen. 
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Durch die vorgeschlagene Ermächtigung soll gewährleistet
werden, dass die Gesellschaft auch weiterhin über flexible
Handlungsmöglichkeiten verfügt, um im Interesse der
Aktionäre die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den
geschäftlichen Erfordernissen anpassen zu können. Daneben
soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, ganz oder
teilweise ohne Inanspruchnahme von Barmitteln insbeson-
dere Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen von
Dritten gegen Ausgabe von Aktien erwerben zu können. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, das auch derge-
stalt als mittelbares Bezugsrecht eingeräumt werden kann,
dass die Aktien einem Kreditinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätigen
Unternehmen zur Übernahme angeboten werden mit der
Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Es wird jedoch vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden,

a)um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zunehmen.

Diese Ermächtigung eröffnet die Möglichkeit, bei der
Kapitalerhöhung einfache und praktikable Bezugsver-
hältnisse festzusetzen. Spitzenbeträge können entstehen,
wenn infolge des Bezugsverhältnisses oder des Betrags
der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien gleichmä-
ßig auf die Aktionäre verteilt werden können. Die Spit-
zenbeträge sind im Verhältnis zur Gesamtkapitalerhö-
hung von untergeordneter Bedeutung.

b)bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere
zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen
Vermögensgegenständen.
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Durch diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss
soll der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, in
geeigneten Fällen Sacheinlagen, insbesondere Unterneh-
men, Unternehmensteile und Beteiligungen an Unter-
nehmen oder andere mit einem Akquisitionsvorhaben in
Zusammenhang stehende Wirtschaftsgüter gegen Über-
lassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Der
Gesellschaft wird damit ein Instrument anhand gegeben,
sich bietende Akquisitionsmöglichkeiten mit flexiblen
und liquiditätsschonenden Finanzierungsinstrumenten
und ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte  zu realisie-
ren. Die Möglichkeit, rasch auf entsprechende Angebote
oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können,
dient dabei insbesondere auch dem Erhalt und der Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Die
Nutzung eines genehmigten Kapitals zu diesem Zwecke
setzt die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss vor-
aus. Daher soll der Vorstand entsprechend ermächtigt
werden.

c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss gilt jedoch nur, soweit der auf die neuen
Aktien entfallende Anteil am Grundkapital weder ins-
gesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung des
genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch
insgesamt 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe der
Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt. Bei der
Ausnutzung der 10 %-Grenze sind aufgrund anderweiti-
ger Ermächtigungen etwa erfolgte Ausschlüsse des
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG (z.B. bei der
Veräußerung eigener Aktien oder bei der Ausgabe von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen) mit einzu-
beziehen.
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Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß
§§ 203 Abs. 1 S. 1, 186 Abs. 3 S. 4 AktG dient dem
Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines best-
möglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe neuer Aktien
gegen Bareinlagen. Der Vorstand wird damit in die Lage
versetzt, einen künftigen Finanzierungsbedarf auch kurz-
fristig unter der Ausnutzung etwaiger günstiger Kapital-
marktbedingungen zum Vorteil der Gesellschaft zu decken. 

Das Volumen der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung
mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG entspricht maximal 10% des
Grundkapitals der Gesellschaft, wobei diese Grenze
auch unter Berücksichtigung anderer Ausübungen von
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsauschluss nach § 186
Abs. 3 S. 4 AktG einzuhalten ist. Dem Interesse der
Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz
wird dadurch Rechnung getragen, dass der Ausgabepreis
der Aktien den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich
unterschreiten darf. 

d) um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft
und mit ihr verbundener Unternehmen zu begeben.

Diese Ermächtigung soll es der Gesellschaft ermög-
lichen, das genehmigte Kapital auch für die Ausgabe von
Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft
und/oder der mit ihr verbundenen Unternehmen zu nut-
zen. Wegen des Adressatenkreises einer solchen Maß-
nahme ist in diesem Fall ein Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre erforderlich.

e) um Inhabern von durch die Gesellschaft auszugebenden
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw.
Optionsrechts zustehen würde.
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Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
zugunsten von Inhabern von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen soll es ermöglichen, diese an der
Kapitalerhöhung in dem Maße teilnehmen zu lassen, in
dem sie berechtigt wären, hieran teilzunehmen, wenn sie
aufgrund ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte Aktien
bezogen hätten. Hierdurch kann einer Verwässerung der
Rechte der Inhaber von Wandel- und Optionsschuld-
verschreibungen infolge der Kapitalerhöhung entgegen
gewirkt werden, ohne dass eine Anpassung der jeweili-
gen Wandlungs- bzw. Optionspreise erforderlich ist. 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen,
ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung
und ein eventueller Bezugsrechtsausschluss auch unter
Abwägung des Interesses der bisherigen Aktionäre im wohl
verstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Über jede
Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Vorstand
in den nächst folgenden Hauptversammlungen berichten.

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten
Kapitals 2004 und Ermächtigung zur Ausgabe von
Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum
Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaf-
fung eines neuen bedingten Kapitals (2008) sowie über
die Änderung der Satzung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:

(1) Aufhebung des bedingten Kapitals 2004 und des
Ermächtigungsbeschlusses vom 18.06.2004

Das bedingte Kapital 2004 in § 5 Abs. 4 der Satzung
und der Ermächtigungsbeschluss vom 18. Juni 2004
zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldver-
schreibungen werden aufgehoben.

(2) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen

11|
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(a) Ermächtigungszeitraum und Nennbetrag

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2012 einmalig
oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldver-
schreibungen (im Folgenden gemeinsam „Schuldver-
schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 50.000.000,00 zu begeben. Den Inhabern der
Schuldverschreibungen können nach näherer Maß-
gabe der Wandel- oder Optionsanleihebedingungen
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue auf den
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis
zu EUR 7.650.000,00 eingeräumt werden. 

Die Schuldverschreibungen können ausschließlich in
Euro begeben werden. Die Emissionen werden in
jeweils unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber
lautende Schuldverschreibungen eingeteilt. 

(b) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht
auf die Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen zu. Hierbei können die Schuldverschreibun-
gen auch von einem Kreditinstitut oder einem nach
§ 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7
KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen

(i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-
hältnisses ergeben;

(ii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten auf Stückaktien
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der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Umfang
gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausü-
bung der Wandlungs- oder Optionsrechte zuste-
hen würde;

(iii) sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden zu ermittelnden
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibun-
gen mit Wandel- oder Optionsrechten nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für
Schuldverschreibungen mit Wandel- oder
Optionsrechten auf Aktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital, der weder insgesamt
10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals
noch insgesamt 10% des im Zeitpunkt der Ausga-
be der Schuldverschreibungen mit Wandel- oder
Optionsrechten bestehenden Grundkapitals über-
steigt. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze sind
aufgrund anderweitiger Ermächtigungen erfolgte
Ausschlüsse des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3
S. 4 AktG (z. B. bei der Veräußerung eigener
Aktien oder bei der Ausgabe von Aktien aus einem
genehmigten Kapital) einzubeziehen.

(c) Wandlungs- und Optionsrecht, Wandlungs- und
Optionspreis, Verwässerungsschutz

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen erhalten die Inhaber das Recht, ihre Schuld-
verschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegten
Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen.
Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division
des Nennbetrags durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann
auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden.
Ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung fest-
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gelegt werden. Des Weiteren kann vorgesehen
werden, Spitzen zusammenzulegen und/oder in
Geld auszugleichen. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschrei-
bungen werden jeder Schuldverschreibung ein oder
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber
berechtigen, nach Maßgabe der Optionsbedingun-
gen auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft zu beziehen.

Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien darf den
Nennbetrag der Wandel- bzw. Optionsschuldver-
schreibung (gegebenenfalls zuzüglich einer baren
Zuzahlung) nicht übersteigen.

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine auf den 
Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft wird in
Euro festgelegt. Er muss mindestens 80 % des durch-
schnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder eines vergleichbaren
Nachfolgesystems) in den 20 Börsentagen vor dem
Tag der Beschlussfassung des Vorstands über die
Begebung der Emission betragen. § 9 Abs. 1 AktG
bleibt unberührt.

Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Wand-
lungs- oder Optionspreis aufgrund einer Verwässe-
rungsschutzklausel nach näherer Maßgabe der An-
leihebedingungen ermäßigt werden, wenn die Gesell-
schaft während der Wandel- oder Optionsfrist unter
Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre
das Grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder
Optionsanleihen begibt und den Inhabern von
Wandel- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in
dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach
Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte zustehen
würde. Die Bedingungen können auch für andere

14 |

ALBIS_Einberufung_07_RZ_4c  29.05.2008  17:52 Uhr  Seite 14



Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer Verwäs-
serung des Werts der Wandel- bzw. Optionsrechte
führen können, eine wertwahrende Anpassung des
Wandels- bzw. Optionspreises vorsehen. Eine Ermäßi-
gung des Wandlungs- oder Optionspreises kann
auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder die Ermäßi-
gung einer etwaigen Zuzahlung bewirkt werden.

(d) Ermächtigung zur Festlegung und Konkretisierung
der weiteren Anleihebedingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe
und Ausstattung der Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Aus-
gabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungs-
schutzbestimmungen, Options- bzw. Wandlungszei-
traum sowie im vorgenannten Rahmen den Wand-
lungs- und Optionspreis zu bestimmen.

(3) Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 7.650.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von
bis zu 7.650.000 neuer auf den Inhaber lautende Stück-
aktien (bedingtes Kapital 2008). Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von Rechten an Inhaber
bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß
vorstehender Ermächtigung unter Ziffer (1) von der
Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2012 begeben wer-
den. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem
gemäß Ziffer (1) jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw.
Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur
insoweit durchzuführen, wie von diesen Rechten
Gebrauch gemacht wird. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausü-
bung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten entstehen,
am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
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Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-
zulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5
Abs. 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe
der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit
in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entspre-
chendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums
sowie im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapi-
tals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von
Options- oder Wandlungsrechten.

(4) Satzungsänderung

§ 5 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.650.000,00
durch Ausgabe von bis zu 7.650.000 neuer auf den
Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (be-
dingtes Kapital 2008). Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsrechten, die den von der Gesellschaft auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 7. Juli 2008 auszugebenden Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind,
von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Ge-
brauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils
von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung von Wandlungs- oder Options-
rechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“
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Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet der Vorstand der
Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. § 186
Abs. 4 S. 2 AktG folgenden Bericht über den Ausschluss
des Bezugsrechts, welcher als Bestandteil dieser Einladung
hiermit wie folgt bekannt gemacht wird:

Die zu Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Ermächti-
gung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Ge-
samtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 auszu-
geben und den Inhabern der Schuldverschreibungen nach
näherer Maßgabe der Wandel- oder Optionsanleihebedin-
gungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Aktien der Ge-
sellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von bis zu EUR 7.650.000,00 einzuräumen sowie die vor-
geschlagene Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapi-
tals von bis zu EUR 7.650.000,00 soll die Möglichkeiten
der Albis Leasing AG zur Finanzierung ihrer Aktivitäten
erweitern. Die Ermächtigung soll dem Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt
günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im
Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeit-
nahen Finanzierung eröffnen. Schuldverschreibungen er-
möglichen die Finanzierung durch Fremdkapital ohne die
Inanspruchnahme von Sicherheiten durch die Gesellschaft
und erweitern daher auch anderweitige Finanzierungs-
spielräume der Gesellschaft. Die Schuldverschreibungen
können ausschließlich in Euro begeben werden.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss jeweils
mindestens 80% des zeitnah zur Ausgabe der Wandel-
und/oder Optionsanleihen ermittelten Börsenkurses ent-
sprechen. Durch die Möglichkeit eines Zuschlags wird die
Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Bedingungen der
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen den jeweili-
gen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe
Rechnung tragen können. 

17|

ALBIS_Einberufung_07_RZ_4c  29.05.2008  17:52 Uhr  Seite 17



Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugs-
recht auf die Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen
zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 Aktiengesetz). Um
die Abwicklung zu erleichtern, kann von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht werden, Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein nach
§ 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG
tätiges Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben,
den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugs-
recht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand
soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen

a) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhält-
nisses ergeben.

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge er-
möglicht die Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermäch-
tigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwick-
lung der Kapitalmaßnahme.

b)soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wand-
lungs- oder Optionsrechten auf Stückaktien der Gesell-
schaft ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu
können, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs-
oder Optionsrechte zustehen würde.

Der Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber
von bereits ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrech-
ten hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Options-
preis für zwischenzeitlich bereits ausgegebene Wand-
lungs- und Optionsrechte nicht nach Maßgabe etwaiger
Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihebe-
dingungen ermäßigt zu werden braucht und dadurch
insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird; die
Gesellschaft hat derzeit keine Wandlungs- und Options-
rechte ausgegeben, es ist aber denkbar, dass die Gesell-
schaft von der Ermächtigung während ihrer Laufzeit
zeitlich gestaffelt mehrfach Gebrauch machen wird. 

18 |

ALBIS_Einberufung_07_RZ_4c  29.05.2008  17:52 Uhr  Seite 18



c) sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden zu ermittelnden theore-
tischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wan-
del- oder Optionsrechten nicht wesentlich unterschrei-
tet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt
jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Wandel- oder
Optionsrechten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital, der weder insgesamt 10% des zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals noch insgesamt 10% des im
Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibungen mit
Wandel- oder Optionsrechten bestehenden Grundkapi-
tals übersteigt. Bei der Berechnung der 10%-Grenze
sind aufgrund anderweitiger Ermächtigungen erfolgte
Ausschlüsse des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4
AktG (z. B. bei der Veräußerung eigener Aktien oder bei
der Ausgabe von Aktien aus einem genehmigten Kapital)
einzubeziehen.

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ent-
sprechend §§ 186 Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S. 2, 221 Abs. 4
AktG soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfri-
stig günstige Markt- und Börsensituationen zu nutzen
und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung eine
möglichst günstige Konditionengestaltung bei der Fest-
legung von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und
Ausgabepreis der Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen zu erreichen. Eine entsprechend vorteilhafte und
marktnahe Konditionengestaltung wäre bei Wahrung
des Bezugsrechts nicht in vergleichbarem Maße möglich.
Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an
den Aktienmärkten besteht auch unter Berücksichtigung
der in § 186 Abs. 2 AktG vorgesehenen Bekannt-
machungsfristen für Ausgabebedingungen ein Marktrisiko
über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei
der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht
marktnahen Konditionen führen kann. Auch ist bei
Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit
über dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche
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Platzierung bei Dritten gefährdet oder mit zusätzlichen
Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Ein-
räumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der
Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf Änderungen
der Marktverhältnisse reagieren, was zu einer für die
Gesellschaft ungünstigeren Eigenkapitalbeschaffung füh-
ren kann. 

In sinngemäßer Anwendung der Regelung des § 186 Abs.
3 S. 4 AktG ist ein Bezugsrechtsausschluss auf der
Grundlage vorstehender Ermächtigung nur zulässig,
sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden zu ermittelnden theoretischen
Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandel- oder
Optionsrechten nicht wesentlich unterschreitet. Damit
soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich
einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung
getragen werden. Durch die vorgesehene Regelung
würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts
auf beinahe Null sinken, so dass der Bezugsrechtsaus-
schluss zu keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes
der Aktien führt. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen
Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat einzu-
holen, kann er sich der Unterstützung durch Experten
bedienen. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital
der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies
durch einen Zukauf über den Markt erreichen.

Die in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG vorgesehene Grenze für
Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist
nach dem vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschluss einzu-
halten, und zwar unter Berücksichtigung auch etwaiger
aufgrund anderweitiger Ermächtigungen erfolgter Aus-
schlüsse des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
(z. B. bei der Veräußerung eigener Aktien oder bei der
Ausgabe von Aktien aus einem genehmigten Kapital).
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Das vorgesehene bedingte Kapital dient dazu, die mit den
Schuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- und/oder
Optionsrechte zu bedienen, soweit die Schuldverschrei-
bungen ausgegeben wurden.

Hinweise auf zur Einsicht ausliegende Unterlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung werden nachfolgende
Unterlagen auf der Internetseite der Albis Leasing AG unter
http://www.albis-leasing.de/Hauptversammlung.203.0.html
zugänglich gemacht:

Festgestellter Jahresabschluss der Albis Leasing AG, gebillig-
ter Konzernabschluss, Lagebericht der Albis Leasing AG und
des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des
Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie
die Berichte des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG (zu TOP 6) und gemäß § 203 Abs. 2
S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG (zu TOP 7).

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, deren
Anmeldung der Gesellschaft bis spätestens 30. Juni 2008 an
folgende Anschrift zugegangen ist:

Albis Leasing AG
c/o Deutsche Bank AG

„Special Services / General Meetings“
60272 Frankfurt am Main

Die Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung anmelden,
müssen bis zu demselben Zeitpunkt ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
ihres Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Text-
form in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nach-
weises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut,
der sich auf den Beginn des 21. Tages, 00:00 Uhr, vor der
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Hauptversammlung zu beziehen hat, d. h. Record Date ist
Montag, der 16. Juni 2008, 00:00 Uhr.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möch-
ten, werden gebeten, ihr depotführendes Institut möglichst
frühzeitig zu benachrichtigen. Das depotführende Institut
schickt die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes
in der erforderlichen Form an die Anmeldestelle, welche die
Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausstellt.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter entspre-
chender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten,
auch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionä-
ren, ausüben lassen. Ein Formular gemäß § 30 a Abs. 1 Nr. 5
des Wertpapierhandelsgesetzes für die Erteilung einer Voll-
macht befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und
fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Nach § 30 b Abs.
1 Nr. 1 WpHG n. F. geben wir bekannt, dass zum Zeitpunkt
der Einberufung dieser Hauptversammlung insgesamt
15.327.552 Aktien der Albis Leasing AG ausgegeben sind, die
15.327.552 Stimmen in der Hauptversammlung gewähren.

Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sowie
die Anforderung von Unterlagen sind innerhalb der gesetz-
lichen Frist ausschließlich an folgende Anschrift zu richten: 

Albis Leasing AG
Hauptversammlung

Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg
Fax: 040 808 100 109

E-Mail: hauptversammlung@albis-leasing.de
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Zugänglich zu machende Gegenanträge werden unter:
http://www.albis-leasing.de/Hauptversammlung.203.0.html 
veröffentlicht. Hier finden Sie auch eventuelle Stellung-
nahmen der Verwaltung.

Hamburg, im Mai 2008

Albis Leasing AG

Der Vorstand
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Albis Leasing AG
Ifflandstraße 4 | 22087 Hamburg
T +49 (0)40-808 100-100

F + 49 (0)40-808 100-109

info@albis-leasing.de
www.albis-leasing.de
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